
 
 

 

 
Vorlage 

 
Vorlage: 2022/034 
 
 

Bereich: Finanzen-Beteiligungen-Liegenschaften 
Verfasser: Thomas Bauer 
 

Investitionszuschuss für den Katholischen Kindergarten St. Josef Weitenung für die 
Einrichtung eines Spielbereichs für die Krippengruppe 
 
Bezugsvorlagen:  
 
 

Datum Gremium Zuständigkeit Öffentlichkeitsstatus 

16.03.2022 Gemeinderat Entscheidung öffentlich 
 
 
Ziel der Maßnahme/Planung 
 

Schaffung eines separaten Außengeländes mit geeigneten Spielgeräten für die Betreuung von 
einjährigen Kindern. 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Katholische Kindergarten St. Josef Weitenung erhält für die Einrichtung eines Spielbereichs für 
die Krippengruppe im Außenbereich einen einmaligen Zuschuss von 8.712,58 Euro.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen (inkl. Seitenzahl im Haushaltsplan) 

 
Die Mittel stehen im Haushaltsplanentwurf 2022 unter der Investitionsnummer I36509100001 
(Seite 311) zur Verfügung. 
 
 
Klimatische Auswirkungen 
 

Keine Auswirkungen. 
 
 
Personelle Auswirkungen 

 
Keine Auswirkungen.  
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Sachverhalt 

 
Im Katholischen Kindergarten St. Josef Weitenung wurde im Herbst 2019 eine Krippengruppe zur 
Betreuung von Kindern ab dem ersten Geburtstag eingerichtet. Für diese Kinder war im 
Außenbereich kein angemessener, d. h. altersgerechter Bereich mit geeigneten Spielgeräten 
vorhanden. 
 
Die Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden Bühl hat am 14. Oktober 2020 einen 
Antrag auf Bezuschussung der Einrichtung eines Spielbereichs für die Krippengruppe gestellt. Sie 
hat am 10. Februar 2022 nach Abschluss der Maßnahme die Nachweise über die tatsächlich 
entstandenen Kosten von 27.474,83 Euro vorgelegt. 
 
Die Stadt Bühl beteiligt sich aufgrund des zwischen ihr und den örtlichen Kindergartenträgern 
abgeschlossenen Vertrags über die Förderung kirchlicher Kindergärten an diesen Ausgaben mit 
einem Zuschuss von 70 %. 
 
Auf dieser Grundlage berechnet sich der Zuschuss wie folgt: 
 
Gesamtkosten:     27.474,83 Euro 
Zuschuss 70 %     19.232,38 Euro 
abzüglich Kosten der Stadt (Bauhof)  ./. 10.519,80 Euro 
tatsächlicher Zuschuss      8.712,58 Euro 
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